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1.  Stellung der KGS innerhalb des öffentlichen Schulwesens

1.1  Die KGS umfasst die Schuljahrgänge 5 bis 12 (§ 12 Abs. 3 Sätze 1 und 2 und Abs. 5
NSchG) oder 5 bis 13 (§ 12 Abs. 3 Sätze 1 bis 3 und 5 und  Abs. 4 NSchG), im Sekundarbe-
reich I die Schuljahrgänge 5 bis 10. In der KGS werden die Hauptschule, die Realschule und
das Gymnasium als miteinander verbundene und aufeinander bezogene Schulzweige ge-
führt.

1.2  Die KGS baut auf der Grundschule auf. Die Aufnahme in die KGS kann nach § 59a
NSchG beschränkt werden. Das Nähere regelt die Schule in Abstimmung mit dem Schulträ-
ger.

1.3  An der KGS können in den jeweiligen Schulzweigen dieselben Abschlüsse wie an den in
§§ 9 bis 11 NSchG genannten Schulformen erworben werden. Das Nähere regelt die Be-
zugsverordnung zu q und der Bezugserlass zu r. Bei Schülerinnen und Schülern mit sonder-



pädagogischem Förderbedarf gelten bei zieldifferenter Integration die Bestimmungen der
entsprechenden Förderschule.

1.4  In der KGS unterrichten Lehrkräfte mit dem Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschu-
len, an Gymnasien und ggf. an Förderschulen.

1.5  Die Zügigkeit der KGS wird gemäß Bezugsverordnung zu f bestimmt.

2.  Aufgaben und Ziele

2.1  Die KGS hat wie alle Schulen die Aufgabe, den im Niedersächsischen Schulgesetz fest-
gelegten Erziehungs- und Bildungsauftrag zu erfüllen. Die besondere schulformbezogene
Aufgabe ist in § 12 Abs. 2 NSchG festgelegt.

Darüber hinaus gelten für die KGS in den Schuljahrgängen 5 bis 10 folgende Aufgaben und
Ziele:

- Sie vermittelt gemeinsame Lernerfahrungen von Schülerinnen und Schülern mit
unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und fördert soziales Lernen vor allem durch
schulzweigübergreifenden Unterricht und durch ein gemeinsames Schulleben;

- sie ermöglicht den Schülerinnen und Schülern eine neigungsgerechte und ihren je-
weiligen Fähigkeiten entsprechende Schwerpunktbildung durch ein Angebot an
Wahlmöglichkeiten, die schulzweigbezogen aufeinander abgestimmt oder schul-
zweigübergreifend angelegt sind;

- sie bietet Formen der individuellen Förderung an, z.B. Kurse mit dem Ziel des Über-
gangs auf einen anderen Schulzweig;

- sie erleichtert die Übergänge zwischen den Schulzweigen durch Abstimmung von
Lehrplänen und Schulbüchern in schulzweigübergreifenden Fachkonferenzen sowie
durch schulzweigübergreifenden Lehrereinsatz.

2.2  Der Unterricht an einer KGS wird in den Schuljahrgängen 5 bis 10 schulzweigspezifisch
und schulzweigübergreifend erteilt. In Deutsch, erster Fremdsprache, Mathematik und in der
Regel in Naturwissenschaften wird schulzweigspezifischer Unterricht, in Sport und in der
Regel in den Fächern des Fachbereichs musisch-kulturelle Bildung schulzweigübergreifen-
der Unterricht durchgeführt. In den anderen Fächern ggf. einschließlich der Naturwissen-
schaften kann der Unterricht schulzweigspezifisch oder schulzweigübergreifend nach Ent-
scheidung der Gesamtkonferenz der Schule erteilt werden. Der Beschluss der Gesamtkonfe-
renz bedarf der Zustimmung des Schulelternrats sowie des Schülerrats. Auf § 12 Abs. 3
NSchG wird hingewiesen.

2.3  Für die Ziele, Inhalte und Methoden der einzelnen Fächer im schulzweigspezifischen
Unterricht sind die Rahmenrichtlinien der den jeweiligen Schulzweigen entsprechenden
Schulformen verbindlich. Für den schulzweigübergreifenden Unterricht sind die Rahmen-
richtlinien der Integrierten Gesamtschule verbindlich.

Bei Schülerinnen und Schülern mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf sind bei ziel-
differenter Integration die Rahmenrichtlinien der entsprechenden Förderschule heranzuzie-
hen.

2.4  Eine wesentliche Aufgabe der Schule besteht darin, die Schülerinnen und Schüler zu
befähigen, sich auch in Verantwortung für die künftigen Generationen sachgerecht und aktiv
für den Erhalt der natürlichen Umwelt einzusetzen sowie für gute Beziehungen und Toleranz
unter den Menschen verschiedener Nationen, Religionen und Kulturkreise einzutreten. Au-
ßerdem ist die Gleichberechtigung der Geschlechter durch eine Erziehung zu partnerschaft-



lichem Verhalten zu fördern, das einseitigen Rollenorientierungen in Familie, Beruf und Ge-
sellschaft entgegenwirkt.

Eine wichtige Aufgabe ist schließlich die Orientierung der Schülerinnen und Schüler über die
Berufs- und Arbeitswelt durch Unterricht und Erkundungen sowie Betriebspraktika. Einzel-
heiten regeln die Bezugserlasse zu k und l.

2.5  Die Arbeit in der Schule zielt auf die Entwicklung der gesamten Persönlichkeit. Sie muss
also die kognitive Entwicklung der Schülerinnen und Schüler und zugleich ihre sozialen,
emotionalen, kreativen und praktischen Fähigkeiten fördern. Dazu gehört, dass sie die
Schülerinnen und Schüler in der Entwicklung ihrer Selbstständigkeit und ihrer Fähigkeit zur
Kooperation und Mitbestimmung unterstützt.

Diesen Zielen dient zum einen der Unterricht und zum anderen ein Schulleben, das Anre-
gungen gibt und mitmenschliche Begegnungen ermöglicht. Dabei soll durch eine Öffnung
von Unterricht und Schule zur außerschulischen Umwelt hin auch die Teilnahme am kultu-
rellen und politischen Leben der Gemeinde gefördert werden.

2.6 Im Sekundarbereich I der KGS sollen die Schülerinnen und Schüler die Qualifikationen
zur Fortsetzung ihres Bildungsweges in berufs- und studienbezogenen Schulformen des
Sekundarbereichs II erwerben.

2.7  Im Übrigen gelten die für Hauptschule, Realschule und Gymnasium festgelegten Aufga-
ben und Ziele entsprechend den Bezugserlassen zu c bis e.

3.  Stundentafeln

3.1  Stundentafel für die nach Schulzweigen gegliederte KGS

3.1.1  Für den Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlunterricht in der nach Schulzweigen geglieder-
ten KGS gelten die Stundentafeln und Anmerkungen zu den Stundentafeln der dem Schul-
zweig entsprechenden Schulform nach den Bezugerlassen zu c bis e. Abweichend von Satz
1 kann die Schule in den Schuljahrgängen 5 und 6 im Fachbereich musisch-kulturelle Bil-
dung die Fächer Musik, Kunst, Gestaltendes Werken und Textiles Gestalten in allen drei
Schulzweigen mit jeweils gleichen Stundenanteilen anbieten; das Verfahren nach Nr. 2.2
Sätze 3 bis 5 gilt entsprechend.

3.2  Stundentafel für die nach Schuljahrgängen gegliederte KGS

3.2.1  Der Unterricht in den Schuljahrgängen 5 bis 10 besteht aus Pflicht-, Wahlpflicht- und
Wahlunterricht nach Anlage 1. Für die Unterrichtsorganisation für Hauptschülerinnen und
Hauptschüler gilt die berufsbezogene Orientierung nach dem Bezugserlass zu c entspre-
chend.

3.3  Anmerkungen zu den Stundentafeln

3.3.1  Zur Förderung der Schülerinnen und Schüler, zur Verbesserung fachspezifischer Lehr-
und Lernverfahren, zur Weiterentwicklung des fachübergreifenden und fächerverbindenden
Lernens sowie zur Einrichtung schulzweigübergreifenden Unterrichts kann die Schule eine
von den Stundentafeln nach Nrn. 3.1 und 3.2 abweichende Verteilung der Fachstunden vor-
nehmen. Dabei sind die Gesamtwochenstunden je Fach für den Durchgang in den Schul-
jahrgängen 5 bis 10, für die Fächer des Fachbereichs musisch-kulturelle Bildung im Falle
von Nr. 3.1.1 Satz 2 in den Schuljahrgängen 7 bis 10, einzuhalten und soll die Schülerpflicht-
stundenzahl je Schuljahrgang um nicht mehr als eine Wochenstunde über- oder unterschrit-
ten werden.



3.3.2  Die Stundentafeln sind auf die Schuljahrgänge 5 bis 10 der KGS als Halbtagsschule
ausgerichtet. Die KGS als Ganztagsschule macht ihren Schülerinnen und Schülern ein
ganztägiges Unterrichts- und Freizeitangebot.

3.3.3  Wahlpflichtunterricht in der nach Schulzweigen gegliederten KGS

In der nach Schulzweigen gegliederten KGS gelten für den Wahlpflichtunterricht die Rah-
menvorgaben für die dem Schulzweig entsprechende Schulform. Wahlpflichtunterricht kann
schulzweigübergreifend für die Fächer eingerichtet werden, die nach Nr. 2.2 für schulzweig-
übergreifenden Unterricht zugelassen sind.

3.3.4  Wahlpflichtunterricht in der nach Schuljahrgängen gegliederten KGS

In der nach Schuljahrgängen gegliederten KGS haben die Schülerinnen und Schüler aller
Schulzweige in den Schuljahrgängen 7 bis 10 eines der Fächer Musik oder Kunst zu wählen;
sofern das Fach Darstellendes Spiel an der Schule genehmigt ist, kann es statt Kunst oder
Musik gewählt werden. Im Gymnasialzweig haben sie außerdem im Schuljahrgang 6, im
Hauptschul- und Realschulzweig außerdem in den Schuljahrgängen 6 bis 10 ein Fach aus
dem Fachbereich Arbeit-Wirtschaft-Technik zu wählen, wobei mindestens für den Haupt-
schulzweig ab Schuljahrgang 7 Technik und Hauswirtschaft an Stelle der Fächer Gestalten-
des Werken und Textiles Gestalten zur Wahl zu stellen ist.

3.3.4.1  Im Hauptschul-, Realschul- und Gymnasialzweig ist in den Schuljahrgängen 7 bis 10
Wahlpflichtunterricht anzubieten. Der Wahlpflichtunterricht kann eingerichtet werden für fol-
gende Fachbereiche und Fächer:

- Fremdsprachlicher Fachbereich: Hierzu gehören alle genehmigten Fremdsprachen,
die nicht erste oder zweite Pflichtfremdsprache für die jeweilige Schülerin oder den
jeweiligen Schüler sind und als zweite oder dritte Wahlpflichtfremdsprache oder als
Wahlfremdsprache betrieben werden können;

- Fachbereich musisch-kulturelle Bildung: Musik oder Kunst, sofern nicht bereits nach
Nr. 3.3.4 gewählt;

- Gesellschaftswissenschaftlicher Fachbereich: Geschichte, Politik, Erdkunde, Reli-
gion / Werte und Normen;

- Naturwissenschaftlicher Fachbereich: Physik, Chemie, Biologie; außerdem Informa-
tik;

- Fachbereich Arbeit-Wirtschaft-Technik: Arbeitslehre, Arbeit-Wirtschaft-Technik,
Hauswirtschaft, Gestaltendes Werken und Textiles Gestalten, sofern nicht bereits
nach Nr. 3.3.4 gewählt.

3.3.4.2  Im Wahlpflichtbereich werden Fremdsprachen vierstündig, die anderen Fächer zwei
oder vierstündig erteilt. Falls die Wochenstunden nicht im fremdsprachlichen Fachbereich
belegt werden, können sie durch Fächer in einem anderen Fachbereich oder in verschiede-
nen anderen Fachbereichen belegt werden. Die Leistungen in Wahlpflichtfächern werden
zensiert und sind versetzungs- und abschlusswirksam.

3.3.4.3  Im Realschulzweig und im Gymnasialzweig kann eine zweite Fremdsprache als
Wahlfremdsprache bereits im Schuljahrgang 6 mit vier Wochenstunden für diejenigen Schü-
lerinnen und Schüler angeboten werden, die diese Fremdsprache als zweite Wahlpflicht-
oder Pflichtfremdsprache im Schuljahrgang 7 wählen wollen. Auf Beschluss der Gesamt-
konferenz und mit Zustimmung des Schulelternrats kann die KGS eine zweite Fremdsprache
im Schuljahrgang 6 als zweite Wahlpflicht- oder Pflichtfremdsprache anbieten bei gleichzeitig
entsprechender Kürzung des Pflichtunterrichts. Ein zusätzlicher Lehrerbedarf kann nicht
geltend gemacht werden. Als zweite Fremdsprache ist Französisch, nach Möglichkeit auch



Latein anzubieten; über die Genehmigung zur Einführung einer anderen Sprache als zweite
Fremdsprache entscheidet die oberste Schulbehörde.

3.3.5  Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer sollen mindestens sechs Stunden Unterricht in
ihrer Klasse erteilen. Fachlehrerinnen und Fachlehrer sollen in der Regel ihre Klasse oder
Lerngruppe mindestens in zwei aufeinander folgenden Schuljahren unterrichten. Die Anzahl
der Lehrkräfte in einer Klasse soll möglichst gering sein.

3.3.6  Im Schuljahrgang 5 können in den ersten vier Wochen freie Arbeits- und Unterrichts-
formen im Vordergrund stehen. Die Einhaltung der Stundenanteile der Fächer und Fachbe-
reiche ist hierbei nachrangig. Damit sollen der Übergang der Schülerinnen und Schüler aus
der Grundschule in die KGS und die Bildung einer Klassengemeinschaft erleichtert werden.

3.3.7  Die Verfügungsstunde dient der Wahrnehmung erzieherischer und organisatorischer
Aufgaben und wird in der Regel von der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer erteilt. In
den Schuljahrgängen 6 bis 10 kann eine Verfügungsstunde eingerichtet werden; zusätzliche
Lehrerstunden können nicht beansprucht werden.

3.3.8  Es können zwei bis vier Stunden Freiarbeit vorgesehen werden. Damit können die
Schülerinnen und Schüler stärker entsprechend ihren Interessen und Fähigkeiten eigene
Lernschwerpunkte wählen und weitgehend selbstständig arbeiten. Die dafür erforderlichen
Stunden sind aus den Bereichen des Pflicht- oder Wahlpflichtunterrichts zu nehmen. Die
Lernangebote sollen sich dabei auf die hierfür in Anspruch genommenen Fächer und Fach-
bereiche beziehen.

3.3.9  Ein in der Stundentafel einstündig ausgewiesenes Fach ist in der Regel als Epochen-
unterricht oder als Halbjahresunterricht zu erteilen. Der Unterricht kann auch fachübergrei-
fend oder fächerverbindend durchgeführt werden.

3.3.10  Arbeitsgemeinschaften werden in den Schuljahrgängen 5 bis 10 nach den Möglich-
keiten der Schule angeboten. Die Teilnahme ist grundsätzlich freiwillig.

Arbeitsgemeinschaften sollen schulzweigübergreifend und können schuljahrgangsübergrei-
fend durchgeführt werden; ihre Dauer beträgt in der Regel ein Schulhalbjahr. Sie können
nach Genehmigung durch die Schulleiterin oder den Schulleiter auch in Form von Blockun-
terricht durchgeführt werden.

Arbeitsgemeinschaften, die geeignet sind, geschlechtsspezifische Benachteiligungen im
Unterricht zu verringern, können für Schülerinnen und Schüler getrennt angeboten werden.

3.3.11  Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht gemäß § 124 NSchG teil-
nehmen, sind zur Teilnahme am Unterricht Werte und Normen verpflichtet, soweit sich nicht
aus § 128 Abs. 1 NSchG anderes ergibt. Einzelheiten regelt der Bezugserlass zu h.

3.3.12  Die dritte Sportstunde wird im Rahmen der Arbeitsgemeinschaften oder des Ganz-
tagsangebotes bereitgestellt.

3.3.13  Unterricht nach dem Curriculum „Mobilität“ ist Bestandteil des Pflichtunterrichts ge-
mäß Bezugserlass zu i.

3.3.14  Ab Schuljahrgang 8 werden ggf. in Verbindung mit Fächern des Fachbereichs Arbeit-
Wirtschaft-Technik Betriebs- und Arbeitsplatzerkundungen sowie Betriebspraktika durchge-
führt. Die Organisation erfolgt möglichst schulzweigübergreifend. Einzelheiten regeln die
Bezugserlasse zu k und l.



4.  Organisation von Lernprozessen

4.1  Die Lehr- und Lernverfahren sollen den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen, den
individuellen Begabungen, Fähigkeiten und Neigungen und dem unterschiedlichen Lernver-
halten gerecht werden.

4.2  Der Unterricht ist so zu planen und zu gestalten, dass das selbstständige und kooperati-
ve Lernen sowie das handlungsorientierte und problembezogene Arbeiten der Schülerinnen
und Schüler angeregt und unterstützt werden. Große Bedeutung kommt deshalb neben dem
Klassenunterricht den Sozialformen Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit und neben dem
Lehrgangsunterricht den Unterrichtsformen Freiarbeit, Wochenplanarbeit und Projektunter-
richt zu.

4.3  Übungs-, Wiederholungs-, Anwendungs- und Übertragungsphasen sind wichtig für die
Sicherung, Einfügung und spätere Anwendung des Gelernten. Deshalb sollen die Schülerin-
nen und Schüler lernen, wie sinnvoll geübt und übertragen werden kann und wie sie selbst-
ständig Ergebnisse sichern können.

Dazu dienen auch die Hausaufgaben. Die Lehrkräfte würdigen durch regelmäßige Durch-
sicht die häusliche Arbeit der Schülerinnen und Schüler und vergewissern sich damit u.a.
des individuellen Lernfortschrittes. Weitere Einzelheiten regelt der Bezugserlass zu j.

4.4  Schülerinnen und Schüler sollen in zunehmendem Maße an der Unterrichtsplanung und
Unterrichtsgestaltung beteiligt werden. Dem dienen Besprechungen der Halbjahrespläne mit
fach- und fachbereichsbezogenen und fachübergreifenden und fächerverbindenden Vorha-
ben, die Diskussion der Planung für einzelne Unterrichtseinheiten und die selbstständige
Wahl und Erarbeitung von Aufgaben, Schwerpunkten und Projekten.

4.5  Es ist sicherzustellen, dass die Unterrichtsplanung und Unterrichtsgestaltung auf der
Grundlage der Rahmenrichtlinien einen annähernd gleichen Leistungsstand zwischen den
Klassen im Schulzweig eines Schuljahrgangs gewährleistet. Entsprechend der besonderen
Lernausgangslage jeder Klasse, der Planung der einzelnen Lehrkraft und der eventuellen
Mitplanung von Schülerinnen und Schülern sollen aber auch klassenbezogene Schwer-
punktsetzungen im Rahmen der Jahresplanung möglich sein.

Zum Erreichen dieser Ziele ist eine enge Zusammenarbeit der Lehrkräfte, insbesondere im
Rahmen von Klassenkonferenzen, Fach- und Fachbereichskonferenzen erforderlich.

Die zuständigen Konferenzen erstellen auf der Grundlage der Rahmenrichtlinien schuleigene
Lehrpläne; hierbei sind fachübergreifende und fächerverbindende Fragen und Inhalte ange-
messen zu berücksichtigen.

4.6  Die Zusammenarbeit der Lehrkräfte soll sich auf Fragen des Unterrichts und auch auf
Probleme und Schwierigkeiten einzelner Schülerinnen und Schüler beziehen. Außerdem ist
die Gestaltung des Schullebens gemeinsam abzusprechen.

4.7  In jedem Schuljahr können mehrtägige Projekte durchgeführt werden; insgesamt können
bis zu zehn Unterrichtstage dafür angesetzt werden. Die projektbezogene Arbeit kann dabei
klassenbezogen, jahrgangsbezogen, jahrgangsübergreifend sowie schulzweigübergreifend
organisiert werden.

Die Erziehungsberechtigten sowie die Schülerinnen und Schüler sollen über die mit den
Projekten verbundenen pädagogischen und organisatorischen Fragen rechtzeitig informiert
werden; bei der Planung, Vorbereitung sowie Durchführung sind die Schülerinnen und
Schüler sowie Erziehungsberechtigten nach Möglichkeit zu beteiligen.



4.8  In den Schuljahrgängen 5 bis 10 sollen die Schülerinnen und Schüler insbesondere in
den folgenden Bereichen fachübergreifende methodische Kompetenzen erwerben:

- Umgang mit der Bibliothek und dem Internet;
- Anfertigen von Unterrichtsprotokollen und einfachen Referaten;
- Textverarbeitung und Tabellenkalkulation;
- Gestaltung und Strukturierung mündlicher Vorträge;
- Mediengestützte Präsentationsverfahren.

Hierzu entwickelt die Schule ein Methodenkonzept und bestimmt je Schuljahrgang ein Fach,
in dem im Umfang von mindestens zehn Wochenstunden im Schuljahr die entsprechenden
Methoden vermittelt werden; die Schule kann hiervon abweichen, wenn sie vergleichbare
Festlegungen zur Umsetzung des Methodenkonzepts beschließt.

5.  Differenzierung und Förderung

5.1  Für die Differenzierungs- und Fördermaßnahmen der nach Schulzweigen gegliederten
KGS gelten grundsätzlich die gleichen Bestimmungen wie für die entsprechenden weiterfüh-
renden Schulformen im Sekundarbereich I.

5.2  Für die KGS ergeben sich in den Schuljahrgängen 5 bis 10 zusätzlich folgende Formen
der Differenzierung:

5.2.1  Bei entsprechenden Leistungen einer Schülerin oder eines Schülers des Haupt- oder
des Realschulzweiges in Deutsch, Englisch, Mathematik, der zweiten Fremdsprache oder in
den Naturwissenschaften kann die Klassenkonferenz auf Vorschlag der Fachlehrerin oder
des Fachlehrers nach vorangegangener Zustimmung der Erziehungsberechtigten entschei-
den, ob sie oder er in dem jeweiligen Fach am Unterricht des Realschul- oder des Gymnasi-
alschulzweiges teilnimmt.

5.2.2  Förderunterricht ist vorwiegend für die Schülerinnen und Schüler einzurichten, die in
den Fächern Deutsch, Mathematik oder in den Fremdsprachen Kenntnisdefizite haben und
ihre Leistungen verbessern wollen.

Die Teilnahme am Förderunterricht ist freiwillig und erfolgt auf Vorschlag der betreffenden
Fachlehrkraft in Abstimmung mit der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer und den Erzie-
hungsberechtigten. Der Förderunterricht findet in der Regel im Rahmen des wahlfreien Un-
terrichts statt.

Der Förderunterricht soll von der jeweiligen Fachlehrkraft erteilt werden; anderenfalls ist eine
enge Zusammenarbeit der Fachlehrkräfte erforderlich.

Die Durchführung des Förderunterrichts für ausländische Schülerinnen und Schüler und für
Aussiedlerkinder bleibt hiervon unberührt.

5.2.3  In begründeten Einzelfällen kann eine zweite Lehrkraft zeitlich befristet im Pflichtunter-
richt zur individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern oder zur Verbesserung
fachspezifischer Lehr- und Lernverfahren eingesetzt werden. Die hierfür erforderlichen Leh-
rerstunden dürfen nicht zur Kürzung im Pflicht- und Wahlpflichtunterricht führen.

5.2.4  In der KGS wird die von der Grundschule dokumentierte individuelle Lernentwicklung
für die Schülerinnen und Schüler in den Schuljahrgängen 5 bis 10, im Gymnasialzweig der
nach Schulzweigen gegliederten KGS in den Schuljahrgängen 5 bis 9 fortgeschrieben.



Die Dokumentation enthält Aussagen

- zur Lernausgangslage,
- zu den im Planungszeitraum angestrebten Zielen,
- zu Maßnahmen, mit deren Hilfe das Ziel erreicht werden soll,
- zur Beschreibung und Einschätzung des Fördererfolgs durch die Lehrkraft und durch

die Schülerin oder den Schüler.

Die Klassenkonferenz erörtert die individuelle Lernentwicklung und beschließt die sich dar-
aus ergebenden Arbeitsschritte. Die dokumentierte individuelle Lernentwicklung ist mit
Grundlage der Unterrichtung und Beratung der Erziehungsberechtigten über die schulische
Entwicklung ihrer Kinder.

6.  Leistungsbewertung, Lernkontrollen und Zeugnisse

6.1  Jede Schülerin und jeder Schüler hat einen Anspruch auf Anerkennung des individuellen
Lernfortschritts. Die Beobachtung des Lernprozesses, die Feststellung der Lernergebnisse
und schließlich die Leistungsbewertung haben für sie oder ihn die pädagogische Funktion
der Bestätigung und Lernkorrektur, der Hilfe zur Selbsteinschätzung, der Lernhilfe und Er-
mutigung. Den Erziehungsberechtigten dient die Leistungsbewertung zur Information über
die Lernentwicklung und ggf. über besondere Lernschwierigkeiten.

6.2  Die Leistungsbewertung darf sich nicht in punktueller Leistungsmessung erschöpfen,
sondern muss den Ablauf eines Lernprozesses einbeziehen. Bei allen Entscheidungen, die
für den weiteren Bildungsgang von Bedeutung sind, müssen neben den Ergebnissen der
Lernkontrollen auch die verschiedenen Bedingungen bedacht werden, von denen der Lern-
erfolg einer Schülerin oder eines Schülers abhängt.

6.3  Grundlage für die Leistungsbewertung sind schriftliche, mündliche und andere fachspe-
zifische Lernkontrollen. In allen Fächern und Fachbereichen haben mündliche und fachspe-
zifische Lernkontrollen eine große Bedeutung.

6.4  Für die schriftlichen Lernkontrollen gelten die Bestimmungen für die den Schulzweigen
entsprechenden Schulformen nach den Bezugserlassen zu c bis e.

6.5  Im schulzweigübergreifenden Unterricht werden die Leistungen nach den Maßstäben
des Schulzweiges beurteilt, dem die Schülerin oder der Schüler angehört. Falls eine Schüle-
rin oder ein Schüler gemäß Ziffer 5.2.1 dieses Erlasses am Unterricht eines anderen Schul-
zweiges teilnimmt, wird eine entsprechende schulzweigspezifische Zensur in diesem Fach
erteilt. Im Übrigen gelten die entsprechenden Bestimmungen nach den Bezugserlassen zu c
bis e.

6.6  Für den Erwerb von Zeugnissen, Versetzungen und Abschlüssen in den Schulzweigen
gelten die für die entsprechenden weiterführenden Schulformen im Sekundarbereich I fest-
gelegten Bestimmungen entsprechend den Bezugsverordnungen zu n und q sowie den Be-
zugserlassen zu m, o und r.

6.7  Bei den Zeugnissen ist im Zeugniskopf außer der Schule und der Schulform der be-
suchte Schulzweig anzugeben.

7.  Zusammenarbeit mit anderen Schulen



7.1  Die enge Zusammenarbeit zwischen der KGS und den Grundschulen in ihrem Einzugs-
bereich ist Voraussetzung für einen kontinuierlichen Bildungsweg der Schülerin oder des
Schülers.

7.2  Für die Gestaltung der Zusammenarbeit mit den im Einzugsgebiet einer KGS liegenden
Schulen sind die für die Grundschulen und die entsprechenden Schulformen geltenden Be-
stimmungen nach den Bezugserlassen zu c bis e anzuwenden.

7.3  In dem Fall, in dem Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf
die KGS in der Absicht zielgleicher oder zieldifferenter Integration besuchen, arbeitet die
KGS mit der entsprechenden Förderschule zusammen.

7.4  Um die Übergänge in den Sekundarbereich II möglichst reibungslos zu gestalten, ist an
jeder KGS eine Beauftragte oder ein Beauftragter für Fragen der Zusammenarbeit mit den
benachbarten berufsbildenden Schulen und Gymnasien von der Gesamtkonferenz zu
bestimmen. Die Schulleiterin oder der Schulleiter regelt die Zusammenarbeit im Einverneh-
men mit den Leiterinnen und Leitern der in Betracht kommenden Schulen.

Die Zusammenarbeit mit der Berufsberatung ist durch Bezugserlass zu l geregelt.

8.  Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten

8.1  Das Recht der Erziehungsberechtigten sowie die Aufgaben der Schule erfordern eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit. Die Erziehungsberechtigten sind an den schulischen Be-
langen und Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Im Einzelnen gelten die §§ 87 bis 100
NSchG.

8.2  Die Lehrerinnen und Lehrer sind verpflichtet, die Erziehungsberechtigten über Grund-
sätze der schulischen Erziehung und über Ziele und Inhalte, Planung und Gestaltung des
Unterrichts zu informieren und diese mit ihnen zu erörtern. Sie müssen außerdem die Erzie-
hungsberechtigten über die Entwicklung ihres Kindes in der Schule, über sein Lern-, Arbeits-
und Sozialverhalten sowie über Lernerfolge und Lernschwierigkeiten unterrichten. Die Lehre-
rinnen und Lehrer benötigen ihrerseits Informationen der Erziehungsberechtigten über deren
Kind. Diese gegenseitigen Informationen sind hilfreich für die Förderung der Kinder; sie kön-
nen dazu beitragen, Störungen des Bildungsprozesses zu vermeiden.

Die gegenseitigen Informationen und die Zusammenarbeit sind notwendig, um die Schüle-
rinnen und Schüler über ihren weiteren Bildungs- und Berufsweg richtig beraten zu können.
Damit wird auch sichergestellt, dass die Erziehungsberechtigten über die mit dem jeweiligen
Schulabschluss verbundenen Berechtigungen ausreichend unterrichtet sind.

8.3  Der gegenseitigen Information und Beratung dienen Elternabende, Elternsprechtage,
Sprechnachmittage, besondere Informationsveranstaltungen und Einzelberatungen; letztere
können auch in Form von Hausbesuchen erfolgen. Die Erziehungsberechtigten sind vor Ent-
scheidungen, die sie in Bezug auf den Bildungsweg ihrer Kinder zu treffen haben, rechtzeitig
zu informieren und zu beraten.

8.4  Für die Erziehungsberechtigten einzelner Schuljahrgänge finden Informationsveranstal-
tungen insbesondere zu folgenden Themen statt:

Im Schuljahrgang 5 dienen sie der Information über Aufgaben und Ziele der KGS, über die
Organisation des Unterrichts, über Inhalte und Arbeitsweisen sowie über das Schulleben.



Darüber hinaus sind die Erziehungsberechtigten rechtzeitig über die Fremdsprachenrege-
lungen und Schwerpunktbildung im Wahlpflichtunterricht sowie die sich daraus ergebenden
Konsequenzen für den Sekundarbereich II zu informieren.

In den Schuljahrgängen 9 oder 10 werden mögliche Schullaufbahnen und Abschlüsse im
allgemein bildenden und berufsbildenden Schulwesen dargestellt. Zu diesen Veranstaltun-
gen werden Vertreterinnen und Vertreter von berufs- und studienbezogenen Schulformen
des Sekundarbereichs II und der Berufsberatung eingeladen.

8.5  Einzelberatungen erstrecken sich u.a. auf Auskünfte über die Lernsituation einer Schüle-
rin oder eines Schülers, über Fragen der Schullaufbahn und die dazu zu erwägenden Maß-
nahmen.

Für die Einzelberatung ist vor allem die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer zuständig.

8.6  Termine für Elterninformationsveranstaltungen und Einzelberatungen sind in der Regel
zeitlich so anzusetzen, dass sie auf die Berufstätigkeit von Erziehungsberechtigten Rücksicht
nehmen.

9.  Mitwirkung der Schülerinnen und Schüler in der Schule

9.1  Zu den Aufgaben und Zielen der Arbeit in den Schuljahrgängen 5 bis 10 der KGS gehört
es, den Schülerinnen und Schülern frühzeitig Möglichkeiten der Mitwirkung sowie der Mit-
gestaltung in der Schule einzuräumen. Im Einzelnen gelten die §§ 77 bis 87 NSchG.

9.2  Die Schule muss deshalb entsprechende Rahmenbedingungen für eine altersgemäß
angemessene Beteiligung der Schülerinnen und Schüler an schulischen Entscheidungspro-
zessen und Fragen schaffen. Zu diesen Rahmenbedingungen gehören u.a.:

- die Sicherstellung der Wahl der Schülerinnen- und Schülervertretung sowie der
Konferenzteilnahme von Schülervertreterinnen und -vertretern;

- die Nutzung der Schulanlagen durch die gewählten Schülerinnen- und Schülerver-
tretungen;

- die wöchentliche SV-Stunde für Versammlungen und Beratungen innerhalb der re-
gelmäßigen Unterrichtszeit;

- bis zu je vier Schülerinnen- und Schülerversammlungen sowie Schülerinnen- und
Schülerratssitzungen im Schuljahr;

- die Tätigkeit von SV-Beraterinnen oder SV-Beratern der Schülerschaft.

9.3  Ein regelmäßiger Informationsaustausch, insbesondere vor grundsätzlichen Entschei-
dungen, die die Schule betreffen, ist Voraussetzung für eine vertrauensvolle Zusammenar-
beit zwischen Schule und Schülerschaft. Grundsätzlich besteht ein Informationsrecht der
Schülerinnen- und Schülervertretung sowie eine Informationspflicht der Schulleitung und der
Lehrkräfte.

9.4  Die Einrichtung von eigenen Arbeitsgemeinschaften und die Durchführung von eigenen
Veranstaltungen, die die Schülerinnen- und Schülervertretung organisiert, sowie Mitteilungen
der Schülerinnen- und Schülervertretung sollen nach dem Erziehungs- und Bildungsauftrag
des NSchG einen für die Schülerinnen und Schüler zur freien Gestaltung überlassenen Er-
fahrungsraum darstellen. Derartige Aktivitäten sind, soweit sie den Bestimmungen des
NSchG nicht widersprechen, von der Schule anzuregen, zu unterstützen und zu fördern.

9.5  Die Schule sollte eine Vielfalt von Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler fördern und
eine breite Meinungsbildung gewährleisten. Das Flugblatt, die Schülerzeitung sowie die für



politische, religiöse oder weltanschauliche Richtungen eintretenden Schülergruppen ermögli-
chen den Schülerinnen und Schülern sich zu artikulieren und ihre Meinung zum Ausdruck zu
bringen. Das Flugblatt und die Schülerzeitung unterliegen dem Presserecht sowie den übri-
gen gesetzlichen Bestimmungen (§ 87 Abs. 3 NSchG).

10.  Vorzeitiger Wechsel in die gymnasiale Oberstufe

10.1 Die Gesamtkonferenz einer nach Schuljahrgängen gegliederten KGS mit gymnasialer
Oberstufe kann beschließen, zu Beginn des Schuljahrgangs 5 im Gymnasialzweig eine Klas-
se einzurichten, die von denjenigen Schülerinnen und Schülern des Schuljahrgangs besucht
wird, die beabsichtigen, durch Überspringen eines Schuljahrgangs vorzeitig in die gymnasi-
ale Oberstufe zu wechseln. Ziel des Unterrichts in dieser Klasse ist es, die Schülerinnen und
Schüler zu befähigen, die allgemeine Hochschulreife ein Schuljahr früher zu erwerben. Ein
Notenzeugnis nach Nr. 4.6 der Ergänzenden Bestimmungen zur Durchlässigkeits- und Ver-
setzungsverordnung ist Voraussetzung für die Aufnahme in diese Klasse.

10.2 Die Klasse ist eine der in dem betreffenden Schuljahrgang zu bildende Klasse. Die
Schülerzahl dieser Klasse muss mindestens 24 Schülerinnen und Schüler betragen.

10.3 Die Schule entscheidet, welcher Schuljahrgang bis zum Ende des Schuljahrgangs 10
von den Schülerinnen und Schülern dieser Klasse übersprungen werden soll und legt das
Lehrplankonzept für diese Klasse in den Schuljahrgängen 5 bis 10 fest. Dabei ist auch der
Wechsel nach einem Schulhalbjahr in den nächsthöheren Schuljahrgang zulässig.

10.4 Zur Förderung der Schülerinnen und Schüler dieser Klasse erhält die Schule zusätzlich
zehn Förderstunden. Die Schule entscheidet in eigener Verantwortung über die Verteilung
dieser Stunden

11.  Schlussbestimmungen

11.1  Schulen können mit Genehmigung der obersten Schulbehörde von den Regelungen
dieses Erlasses abweichende Modelle erproben.

11.2  Genehmigungen für die Einführung einer zweiten und dritten Pflicht-, Wahlpflicht oder
Wahlfremdsprache oder für ein anderes Fach, die einzelnen Kooperativen Gesamtschulen
erteilt worden sind, gelten weiter. Die erforderlichen Anpassungen an die Vorgaben dieses
Erlasses erfolgt durch die Schule.

11.3  Dieser Erlass tritt zum 1.8.2004 in Kraft. Im Einzelnen gelten für die nach Schulzweigen
gegliederten KGS die Regelungen des In-Kraft-Tretens nach den Bezugserlassen zu c bis e;
für die nach Schuljahrgängen gegliederte KGS gilt der Erlass erstmals für diejenigen Schüle-
rinnen und Schülern, die zum 1.8.2004 in den 5. und 6. Schuljahrgang eintreten oder zu-
rücktreten. Entsprechend tritt der Bezugserlass zu a außer Kraft.



Anlage 1 zu Nr. 3.2.1 (Stundentafel für die nach Schuljahrgängen gegliederte KGS)

Fach / Fachbe-
reich (FB)

Schuljahr-
gang

5

Schuljahr-
gang

6

Schuljahr-
gang

7

Schuljahr-
gang

8

Schuljahr-
gang

9

Schuljahr-
gang

10

Gesamtstunden-
zahl

H R G H R G H R G H R G H R G H R G H R G

Deutsch 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 24 24 23

Englisch
(1. Fremdspra-
che)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 23 23 22

Mathematik 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 24 24 23

FB Naturwissen-
schaften
- Physik          )
- Chemie        )
- Biologie        )

4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 22 22 21

Zweite Fremd-
sprache

- - - - +1) +1) - 42) 4 - 42) 4 - 42) 4 - 42) 4 - 162) 16

Religion / Werte
und Normen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 12

FB Gesell-
schaftswissen-
schaften
- Geschichte   )
- Politik           )
- Erdkunde     )

3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 18 18 16

FB Arbeit-
Wirtschaft-
Technik
- Arb.-Wirtschaft)
- Arbeitslehre     )
- Technik           )
- Hauswirtschaft)

- - - 2 2 2 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 10 10 2

FB musisch-
kulturelle Bildung
- Musik              )
- Kunst               )

3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13 13 13

- Gest. Werken )
- Text.Gestalten)

2 2 2 2 2 2 + + + + + + + + + + + + 4 4 4

Wahlpflichtbe-
reich - - - - - - 42) 42) 42) 42) 42) 42) 42) 42) 42) 42) 42) 22) 162) 162) 142)

Sport 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 12

Verfügungsstun-
de

1 1 1 + + + + + + + + + + + + + + + 1 1 1

Wahlbereich
- Fremdsprache /

Arbeitsgemein-
schaft / Förder-
unterricht /
Wahlfächer

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +3) +3) +3)

Schülerpflicht-
stundenzahl

29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 179

Schülerhöchst-
stundenzahl + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

H = Hauptschulzweig
R = Realschulzweig
G = Gymnasialzweig

1) = Wahlfremdsprachen-, ggf
Wahlpflicht- oder Pflicht-
fremdsprachenunterricht
nach Nr. 3.3.4.3

2) = Wahlpflichtunterricht

3) = Nach dem Erlass „Klassenbildung und Lehrerstundenzuwei-
sung an den allgemein bildenden Schulen“ in der jeweils gel-
tenden Fassung erhalten Schulen ein Stundenkontingent zur
schuleigenen Schwerpunktsetzung und Gestaltung in den
verschiedenen Schuljahrgängen. Die Lehrerstunden aus die-
sem Kontingent dürfen für Differenzierungsmaßnahmen im
Wahlpflichtunterricht sowie weitere Differenzierungs- und
Fördermaßnahmen und für das Angebot von Wahlunterricht
und Arbeitsgemeinschaften verwendet werden.


